
Elterngeld für Grenzgänger 
 
Als Entgeltersatzleistung für alle Familien mit Neugeborenen gedacht, mussten sich Eltern mit 
Arbeitgebern jenseits der Grenze aber mit einer Ablehnung ihres Antrags auf Elterngeld 
zufriedengeben. Schuld war in den vergangenen Monaten seit Einführung des Elterngeldes das 
sogenannte Beschäftigungslandprinzip, aufgrund dessen die sozialen Leistungen im 
Beschäftigungsland als maßgeblich betrachtet wurden und Anträge hier zu stellen waren. Wer als 
Grenzgänger in Ländern ohne vergleichbare Leistungen beschäftigt war, ging damit im vergangenen 
Jahr leer aus. Für 2009 ergeben sich allerdings weitreichende Neuerungen beim Elterngeld, welche 
vor allem Grenzgänger in die Schweiz oder andere EU-Staaten betreffen, die zwar einen deutschen 
Wohnsitz nachweisen können, im Ausland aber einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
nachgehen. 
 
 
 
Situation bei zwei beschäftigten Elternteilen im Ausland 
 
Sind beide Elternteile im Ausland beschäftigt, galt bisher das sogenannte Beschäftigungslandprinzip. 
Für die Gewähr sozialer Leistungen wie dem Elterngeld war nicht der Wohnsitz, sondern das 
Beschäftigungsland ausschlaggebend. Wer in Schweizer Unternehmen beschäftigt war, musste auf 
deutsches Elterngeld verzichten und sich statt dessen auf das soziale Netz jenseits der Grenze 
verlassen. Der Europäische Gerichtshof hat mit einem neuen Urteil (Urteil vom 20.05.2008 mit 
Aktenzeichen: C352/06) entschieden, dass jetzt auch Ansprüche aus den Rechten des Wohnstaates 
geltend gemacht werden können. 
 
Für alle Grenzgänger ergibt sich aus dieser Tatsache beim Elterngeld natürlich nun ein vollkommen 
neues Bild. Wer im Ausland (EU oder Schweiz) arbeitet und seinen Beitrag zur Sozialversicherung 
leistet, aber in Deutschland lebt, kann auch auf deutsche Sozialleistungen zurückgreifen und 
erfolgreich Elterngeld beantragen. Was die Gültigkeit dieser neuen Regelungen betrifft, so können laut 
dem Bundesfamilienministerium Neuanträge auf Elterngeld sofort nach den neuen Richtlinien 
bearbeitet werden. Allerdings sind dazu auch Änderungen bei den Vorschriften zum Elterngeld auf 
Landesebene nötig, wodurch sich die Umsetzung der Neuregelung verzögern kann. 
 
 
 
Regelung bei einem im Ausland beschäftigten Elternteil 
 
Familien, in denen Beschäftigungsverhältnisse jeweils in Deutschland und dem europäischen Ausland 
vorliegen, hatten bereits vor dem Inkrafttreten der neuen Regelungen ihren Anspruch auf Elterngeld 
durchsetzen können. An dieser Stelle ändert sich für die betroffenen Eltern (mit einem Grenzgänger) 
also de facto nichts und Elterngeld kann im gewohnten Rahmen bezogen werden. Von dieser 
Tatsache sind Elternteile auch dann nicht ausgeschlossen, wenn sie keiner angestellten 
Beschäftigung, sondern einer selbständigen Tätigkeit nachgehen. 
 
 
 
Wohnsitz im Ausland, aber in Deutschland beschäftigt 
 
Bei Familien, die zwar in Deutschland einer Beschäftigung nachgehen, aber ihren Wohnsitz im 
europäischen Ausland oder der Schweiz haben, greift in jedem Fall das Beschäftigungslandprinzip. 
Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland berechtigt in diesem Fall zum Erhalt 
von Elterngeld. Dabei spielt es für das Elterngeld keine Rolle, ob der Wohnsitz dauerhaft ins Ausland 
verlegt wird, der Arbeitgeber aber in Deutschland sitzt, oder die Verlegung des Wohnsitzes nur von 
vorübergehender Dauer ist (befristete Versetzung in ausländische Unternehmensteile). Im letzteren 
Fall muss aber weiterhin das deutsche Sozialversicherungsrecht anwendbar sein. Ähnliche 
Regelungen gelten beim Elterngeld für ins Ausland abgeordnete Beamte und Angestellte des 
öffentlichen Dienstes (Angehörige deutscher Botschaften) oder Entwicklungshelfer internationaler 
Organisationen. Grenzgänger haben also auch in diesem Fall gute Aussichten auf Elterngeld. 
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